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Die Altdorfer Sitze der Familie von Roll
und deren Inhaber

Von C. F. Müller

Während es uns an Hand von Kapitalbriefen möglich ist, für
überraschend viele landwirtschaftliche Liegenschaften im Reuß-,
Schächen- und sogar Meiental eine Eigentümerliste aufzustellen,
die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, sind uns die Erbauer und
ersten Besitzer einer ganzen Reihe sogenannter Altdorfer Herrenhäuser

unbekannt. Wir erwähnen als solche nur das Beßlerhaus
(1600) und den Lehnhof (1612), die beide den Titel eines Stammhauses

der Schmid von Bellikon beanspruchen, das Haus Emil
Baumann (1614), den Winterberg, das Haus am Egg (Hotz-Schillig,
1693) und das Jauch'sche Haus an der Schützengasse (1550), dessen

Eigentümer erst ab 1706 bekannt sind. Diese Reihe ließe sich nach
Belieben vergrößern. Die gegenteiligen Fälle, zu denen das um
1579 von Landammann Gedeon Stricker (*j' 1616) erbaute Haus in
der Stoffelmatte (kant. Kinderheim) und das um 1596 von
Landammann Walter Imhof (f 1611) erbaute Blumenfeld gehören,
bilden leider die Ausnahme1.

Wohl waren gestützt auf Tradition und Urkunden ein Land-
ammann Dr. Karl Franz Lusser (f 1859) oder ein Karl Leonhard
Müller ("j* 1879) in der Lage, die meisten Altdorfer Herrenhäuser
als Sitz der einen oder anderen Familie zu bezeichnen. Aber unserer
Generation sind diese Kenntnisse bedauerlicherweise abhanden
gekommen und an ihre Stelle ist eine Reihe von unhaltbaren
Hypothesen getreten. Dabei sind diese irrigen Ansichten, die heute sogar
von ihren Autoren preisgegeben werden müssen, nicht nur durch
Druckerschwärze auf Papier, sondern — bis jetzt in zwei Fällen —

1 Wir verweisen diesbezüglich auf das Bürgerhaus in Uri, Ausgabe 1950 und
dessen Quellenverzeichnis.
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sogar in Gold auf Marmortafeln verewigt worden. Und „quod
scripsi, scripsi", sagte schon Pontius Pilatus.

Merkwürdigerweise kommt die unrichtige Bezeichnung von
Familiensitzen besonders dadurch zum Ausdruck, daß man typische
Landhäuser als eigentliche Stammhäuser verschiedener Familien
taxiert. Während man im allgemeinen die Haage oder das Waldegg
als Sommersitz der Beßler, resp. der Muheim gelten läßt, zögert
man zuzugeben, daß das Schlößchen Apro ursprünglich als Sommerresidenz

dieser Familie oder das Blumenfeld als Landhaus der
Imhof erbaut wurde. Anderseits kann sich das Huon einer ganz
besonderen Bevorzugung erfreuen, indem es der Reihe nach als

eigentlicher Wohnsitz, nicht etwa wie richtig als Landhaus, der
Familien von Uri, Püntener, von Roll und Müller angesprochen wird.

Immerhin darf bei diesen Hypothesen als Entschuldigung
angeführt werden, daß in der Zeit nach dem Dorfbrande von 1799
manche Familie froh war, in ihrem Landhaus, ausnahmsweise sogar
bleibende, Unterkunft zu finden. Und in vereinzelten Fällen waren
wohl auch „nachgeborene" Söhne gezwungen, sich in einem
Sommersitz haushäblich niederzulassen. Vielleicht nur weil Schwiegermutter

und Schwiegertochter nicht immer einer Meinung waren.
Aber deswegen blieb doch das Stammhaus der anerkannte Familiensitz.

Und dieser befand sich fast ausnahmslos, wenn nicht im
engsten, so doch im engeren Dorfkreis. Wenn möglich suchte man
sogar, wie wir gerade im Falle der Familie von Roll sehen werden,
auch für „nachgeborene" Söhne, ein „Stadtpalais" als eigentliche
Residenz zu beschaffen.

Bis vor kurzem wurde bedauerlicherweise der systematischen
Forschung nach den Erbauern und ersten Besitzern unserer
Altdorfer Herrenhäuser nicht die gebührende Aufmerksamkeit
geschenkt. Dabei stehen dafür eine Anzahl Quellen zur Verfügung,
die noch lange nicht ausgewertet sind2.

2 Im 1532 von Valentin Compar angelegten Zinsrodel der Pfarrkirche von
Altdorf sind wohl tue Inhaber der mit Zinsen belasteten Grundstücke erwähnt.
Auch die Mitteilungen über Wappen- und Scheibenschenkungen in den eidg.
Abschieden nennen jeweilen die Eigentümer der mit solchen Schenkungen
ausgezeichneten Häuser oder Gebäulichkeiten. Aber außer den Namen der
Ortschaften enthalten diese Quellen keine Angaben über die örtliche Lage dieser
Häuser, Gebäulichkeiten oder Grundstücke.
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In erster Linie müssen als solche selbstverständlich Kaufbriefe
und ähnliche Akten, die sich im Besitze der gegenwärtigen
Hauseigentümer befinden oder eindeutig auf bestimmte Liegenschaften
Bezug nehmen, erwähnt werden. Aber während im günstigsten
Falle, nämlich betreffend der Liegenschaft Crivelli — heute Eigentum

von Dr. Josef Huber-Monteil — trotz den Dorfbränden von
1693 und 1799 rund 50 Aktenstücke aus der Zeit von 1580 bis 1803
vorliegen, fehlen solche Belege in den meisten Fällen vollständig.

Als weitere wichtige Quelle kommt sodann das „Dorfbüechlein
deß Haupt-Fleckhens Altorff" (Manuskript im Gemeindearchiv)
in Frage. Dieses wurde allerdings erst 1684 geschrieben, ist aber

zum Teil eine Abschrift von Protokollen, die bis 1522 zurückdatieren

und wurde bis 1723, resp. 1837 nachgeführt. Die jeweiligen
Dorfvögte oder Gemeindepräsidenten haben sich, in Weiterführung
einer vorhandenen Liste, seit 1837 bis heute sogar eigenhändig
im Dorfbüchlein verewigt.

Interessanter- oder glücklicherweise wurden 1684 im Dorf-
büchlein, neben den Namen der Hauseigentümer von 1522 und
später, auch die Namen der damaligen Besitzer eingetragen. So

heißt es zum Beispiel in Art. 70, fol. 72: „zwischent deß Fryterß,
Vnd hanß Jacob Gelonigs haus jetz zwischen H. Rolen vnd
Megnetß '". Dadurch werden wir auch über die Vorgänger der Roll
und Megnet, als Eigentümer des Rollischen und Dr. Gisler'schen
Hauses orientiert.

In einzelnen Fällen war jedoch bei der Niederschrift des
Dorfbüchleins die ursprüngliche Bezeichnung bereits unkennbar
geworden, so daß der Schreiber wohl den Raum für den Namen des

Eigentümers von 1684 freiließ, aber auf die Anführung desselben
verzichten mußte. So in Art. 23, fol. 15: in der Rüßtalergassen
(Schmiedgasse), bis zuo Scheütlerß hauß jetz =".
Auch für uns sind einzelne Ortsbezeichnungen im Dorfbüchlein
unkenntlich geworden. So wissen wir unter anderem nicht, wo die
Gerberei lag, die lt. Art. 200, fol. 137, „dem Leüffer Vnd Dorff-
weibel Frantzisch gardi Vff der Balliery (!)" zu bauen erlaubt wurde.

Daß im besonderen die vorhandenen Kapitalbriefe, über die

Eigentümer der belasteten Liegenschaften zur Zeit ihrer Errich-

48



tiing Auskunft geben, dürfte allgemein bekannt sein. Dies trifft
besonders dann in vermehrtem Maße zu, wenn es sich, wie dies bei
einem Titel von 1679 ab der Lehnmühle (ehemals Greiner) zutrifft,
um einen Kaufbrief handelt, der später in eine Altgülte
umgewandelt wurde. Selbstverständlich können solche Titel nie ohne

genaue Nachprüfung verwertet werden. Denn wie das Beispiel der
ältesten Altdorfer Gült, errichtet „sant Sebastians tag" 1509 zeigt,
würde eine kritiklose Verwertung solcher Belege zu Irrtümern
führen. Diese Gült wurde nämlich auf dem Steinhaus des Hans
Keller und seiner Ehefrau Margaretha Lagger, dem heutigen Hotel
Löwen, aufgerichtet, haftet aber jetzt auf einer Liegenschaft im
Winkel, welche damals als Garten zu diesem Hause gehörte. Im
übrigen fehlen gerade in bezug auf die interessantesten Objekte
solche Kapitaltitel meist vollständig, weil ausgerechnet diese Häuser
nie belastet wurden. Gewissermaßen als Ersatz dafür enthalten die
vorhandenen Altgülten oder Handschriften gewöhnlich einen
Beschrieb des belasteten Grundstückes, in dem auch die benachbarten
Liegenschaftsinhaber erwähnt werden.

Vereinzelt weisen solche Titel eine Dorsalnotiz auf, welche
für uns von größerem Interesse sein kann, als der eigentliche Text.
Dies trifft zum Beispiel im Falle der schon erwähnten Gült von
1509 zu, wo die Dorsalnotiz lautet: „hans keller sol 1 Gl. ab sein

stein hus gegen ammann bünttiners hus über gelegen — gitt jetz
peter roll". Dadurch wird nicht nur der Vater des Erbauers des

Rollischen Hauses (Kantonalbank) als Besitzer des heutigen Hotels
Löwen, sondern auch Landammann Püntener — es dürfte sich um
den 1515 bei Marignano gefallenen Johannes, den sogenannten
„Riesenpüntener" handeln — als Nachbar oder „Gegenüber"
desselben bezeichnet.

Begreiflicherweise genügt weit eher ein Kaufvertrag, als ein
unsicherer Hinweis, um eine bestimmte Persönlichkeit als Eigentümer

oder Besitzer einer Liegenschaft nachzuweisen. Denn in den
Grenzbeschrieben von Altgülten werden oft längst Verstorbene,
statt ihrer Erben, als Inhaber eines Nachbargrundstückes angeführt.
Hingegen kann eine Wiederholung solcher Erwähnungen meist als
eine Bestätigung taxiert werden.
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Aber bevor wir uns nach diesen Ausführungen mit den Altdorfer
Sitzen der Herren von Roll befassen, dürfte ein kurzer Blick auf die

Geschichte und Herkunft der Familie von Roll

nicht unangebracht sein. Ernst Walder hat sich kürzlich in seinem
Buche „Der Condottiere Walter Roll von Uri"3 eingehend damit
befaßt. Wie er ausführt, ist die Herkunft der Roll nicht nachzuweisen.

Aber während im urnerischen Stammbuch als erster
Vertreter derselben ein Ludwig — Ritter 1469 —, verehlicht mit
Katharina Zumthurm, erwähnt wird, nennt Bucelin4 denselben
ausdrücklich Üraniensis und Eques auratus. Die Genealogenphantasie
Bucelins macht sich aber hauptsächlich beim Sohne dieses Ludwig
geltend, der im Stammbuch einfach Johann — cop. Lucretia von
Grillikon oder Briligon — genannt ist, aber von Bucelin als „Orator
Magni Ducis Hetruriae apud Helvetios" bezeichnet wird. Besonders
diese Angabe Bucelins ist nicht nur von Leu5, sondern auch von
spätem und neuzeitlichen Genealogen und Historikern immer wieder

nachgeschrieben worden. Dabei dürfte es klar sein, daß der
Großvater des 1523 geborenen Walter Roll unmöglich Gesandter
der erst 1531 zu Herzogen und 1557 zu Großherzogen der Toscana
erhobenen Medici gewesen sein kann. Zudem wird in den eidgenössischen

Abschieden ein Johann Roll nirgends als Gesandter
erwähnt. Selbst wenn wir über die Bedeutung der Bezeichnung „Orator

Magni Ducis Hetruriae apud Helvetios" zweierlei Meinung sein
sollten, obschon Leu5 diese ausdrücklich mit „eines Groß-Hertzogen
von Toscana Gesandter an die Eydgenossen" verdeutscht, so ist es

doch mehr als unwahrscheinlich, daß die Vorfahren und Nachkom-

3 Ernst Walder: Der Condottiere Walter Roll von Uri und die Beziehungen
zwischen der Innerschweiz und Italien in der Wende zur Gegenreformation
1551—1561. Erschienen 1948 im Verlag Herbert Lang & Cie., Bern. — Das
Studium dieses Werkes darf jedem Freunde innerschweizerischer Geschichte
warm empfohlen werden.

4 Gabriel Bucelin (t 1681), Propst zu Feldkirch usw., bekannter Genealoge
Ueber seine Angaben betr. von Roll siehe Walder, Anm. 3, S. 52.

5 Hans Jacob Leu (f 1768), Bürgermeister zu Zürich usw., im 15. Teil seines

Allgemeinen Helvetischen / Eydgenössischen Oder Schweitzerischen Lexicons
(1759), S. 367 ff. Vergi. Waider, Anm. 3, S. 52.
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men einer solchen Persönlichkeit möglicherweise nur als Hintersassen

in Uri hausten6.
Wir werden uns daher damit begnügen müssen, als den ersten

nachweisbaren Träger des Namens Roll in Uri jenen Peter Roll
gelten zu lassen, welcher 1525 um 15 Gulden das Landrecht zu Uri
für sich und seine Söhne Walter und Hans erwarb. Wenn nicht als

Hauptmann und Ritter, oder sogar als Sohn eines großherzoglichen
toscanischen Gesandten, so kennen wir ihn immerhin als Besitzer
eines Steinhauses im Zentrum von Altdorf7. Ein Zusammenhang

6 Das Bürgerhaus in Uri, Ausgabe 1910, S. XXVIII, behauptet im Gegensatz
zu Bucelin, Anm. 4: „Johann von Roll kam als Gesandter des Großherzogs von
Toscana in die Schweiz". Und G. Muheim präzisiert diese Hypothese im XVI.
urnerischen Neujahrsblatt, S. 122, frischwegs folgendermaßen: „Peter Roll
war italienischer Herkunft". Gerade dafür liegen aber keinerlei Beweise vor,
wenn auch Wälder, Anm. 3, S. 53, gewisse Beziehungen Peter Rolls zu Italien
— venezianische Kriegsdienste — erwähnt. Gerade Bucelin bezeichnet den
angeblich ersten Vertreter der Familie von Roll ausdrücklich als „Üraniensis" und
seine übrigen Angaben, wie auch jene des urnerischen Stammbuches deuten auf
eine urnerische oder innerschweizerische, aber keineswegs auf eine italienische
Herkunft. Diese Aufstellungen dürften mit den Angaben, welche Walter Roll
für die Anfertigung eines Stammbaumes, resp. einer Ahnentafel zusammenstellte,

übereinstimmen. Eine solche benötigte Walter Roll zur Legitimierung
der Ansprüche seiner Söhne auf bestimmte Ordenswürden, wie wir später
sehen werden. Daß dabei eine Qualifizierung von Walters Großvater als
großherzoglich toscanischer Gesandter, statt wie vielleicht richtig als Agent des

Bankhauses Medici in Florenz, „unterlief", ist bei Walters bekanntem Geltungstrieb

nicht verwunderlich. Denn auch die Ritterwürde von Walters Urgroßvater
und Vater ist urkundlich nirgends belegt. Leider steht mit all' diesen Würden
der angeblichen Ahnen von Walter Roll die Landrechtsverleihung von 1525

an dessen Vater, welche auch Leu, Anm. 5, kennt, in einem gewissen
Widerspruch.

7 Nach Triner, Anm. 26, scheinen um 1593 die Steinhäuser in Altdorf viel
zahlreicher gewesen zu sein, als man gewöhnlich annimmt. Immerhin dürfte es
sich bei den verschiedenen Gebäulichkeiten, die im 16. Jahrhundert mit Wappen-

und Scheibenschenkungen bedacht wurden, ausschließlich um Bauten aus
Stein gehandelt haben. Neben Peter Roll kennen wir aus dieser Zeit als
Besitzer eines Steinhauses u. a. den Landesfürsprech Fridolin Vonmentlen (erw.
1512), der ein solches an der Schmiedgasse inne hatte — genaue Lage
unbekannt. Das Jauch'sche Haus an der Schützengasse, der Winterberg usw. zählen
ebenfalls zu jenen Steinhäusern, welche bereits im 16. Jahrhundert existierten.
Laut einer Gült vom 15. April 1545 besaß damals „Jakob Enderly, geschworner
Hinterseß zu Vry" in der Vorstadt ein Haus, „so mit Steinen gebuwen" —
heutiges Haus Caluori/Rubischung. Der Besitz eines steinernen Hauses dürfte somit
nicht unbedingt einen Beweis für den besonderen gesellschaftlichen Rang oder
das vollwertige Bürgerrecht seines Inhabers darstellen.
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zwischen diesem Peter und der Familie Roll in Genf, Bern und
Solothurn ist zur Zeit, trotz der im Prinzip ähnlichen Wappen,
nicht nachweisbar und ebenso wenig eine Herkunft von Rolle am
Genfersee8.

Bekannter als Peter Roll ist dessen Sohn, der nachmalige Ritter
und Oberst Walter von Roll. Allerdings war der „Schriber Roll",
wie Walter zeitlebens von seinen Gegnern genannt wurde, nach

unserem heutigen Empfinden weit mehr eine interessante, als eine

sympathische Gestalt. Umstritten war bereits seine Tätigkeit als

Landschreiber zu Locarno. Denn während er einerseits 1556 von
der Tagsatzung dieses Amtes enthoben wurde9, schuf er sich ander-

8 Daß sich eine Herkunft Peter Rolls von Rolle am Genfersee nicht
nachweisen ließe, wird vielfach bezweifelt. Die Familie gleichen Namens in Genf,
Bern und Solothurn hatte bereits 1371 das Genfer Bürgerrecht erworben, so daß
eine Herkunft der Urner Roll von Rolle nicht unbedingt einen Zusammenhang
mit den Genfer Roll bedeuten müßte. Eine Abwanderung um 1525 könnte
kaum mit der Eroberung der Waadt und der Einäscherung von Rolle 1536
durch die Berner oder das Reformationsedikt vom nämlichen Jahre motiviert
werden. (Die Rothut oder Chapeau rouge — Landrecht 1587 — sollen damals,
der Reformation wegen, von Genf nach Uri übersiedelt sein.) Besonders
auffallend ist u. E., daß die Familie von Roll selber nie die These einer Herkunft
von Rolle oder eines Zusammenhanges mit der Genfer Familie gleichen Namens
aufstellte. Wenn eine Uebersiedlung der Roll vom Genfersee nach Uri
stattgefunden hätte, so müßte diese weit eher zu Ludwigs Zeiten, als erst 1525
geschehen sein. Nur nebenbei möchten wir in diesem Zusammenhang darauf
aufmerksam machen, daß Friedrich Gisler in seiner Broschüre „Die Pfarrherren
von Altdorf" (1931), S. 7 (Nr. 14), einen „Rollj Rudolf, von Wangen, aus
Schwabenland" als Altdorfer Pfarrherrn für die Zeit von 1477 erwähnt.

9 Diese Enthebung durch die Tagsatzung im April 1556 erfolgte wegen
eigenmächtiger Ausstellung von Instruktionen und Anmaßung von Kompetenzen,

kraft welcher Walter Roll nach Mailand reiste, um den Herzog Alba zu
seinem Regierungsantritt als Statthalter zu beglückwünschen. Dabei hätte er
sich anerboten, dem Herzog im Bedarfsfall 5 oder 6000 eidg. Söldner
zuzuführen. Zudem soll er sich bei dieser Gelegenheit nicht Landschreiber und
Diener der Eidgenossen, sondern Hauptmann Walter Roll genannt haben. Als
weiterer Klagepunkt wurde angeführt, daß er trotz dem ausdrücklichen Gegenbefehl

der VII Orte nach Mailand, Ferrara und Florenz geritten sei. Trotzdem
Walter Roll diese Vorhalte bestritt und Uri zu seinen Gunsten vorstellig wurde,
kam die Tagsatzung nicht mehr auf ihren Entsetzungsbeschluß zurück. Obwohl
nachgewiesen ist, daß Roll sich wiederholt Kompetenzen und Titel anmaßte,
sind die eigentlichen Motive dieser Amtsentsetzung mehr in seiner oppositionellen

Einstellung gegenüber der vorherrschend franzosenfreundlichen Gesinnung

der meisten Tagsatzungsgesandten, als in seiner Eigenmächtigkeit, welche
keinen Einzelfall darstellt, zu suchen. Siehe Walder, Anm. 3, S. 224 ff.
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seits, durch seine Mitwirkung bei der Ausweisung der Locarneser
Reformierten, Beziehungen, denen er nicht zuletzt die Ehre
verdankt, daß der hl. Kardinal Karl Borromäus 1570, anläßlich seines

Aufenthaltes in Altdorf, bei ihm Herberge nahm. Walter Rolls
unzählige und an sich sehr interessanten Berichte, sowohl an die
Medici, deren Hauptagent und Pensionenausteiler in der Eidgenossenschaft

er war, als auch an andere italienische Potentaten und
an Habsburg-Spanien, zeigen eine derart kaufmännische Einstellung,

daß sie unser heutiges patriotisches Gefühl verletzen. Sein

Versuch, 1554 die ennetbirgischen Vogteien an die Medici zu
verschachern und 1558 sein erfolgreicher Kampf gegen die Aufnahme
von Genf in die Eidgenossenschaft dürften zwar von seinen

Zeitgenossen weniger streng beurteilt worden sein, als wir dies heute

tun würden. Immerhin trug ihm seine Geschäftstüchtigkeit als
politischer Unternehmer oder Condottiere den Beinamen „Taschen-
feger der Fürsten" ein. Aber anderseits verdankt der weitgereiste
Mann, den wir nicht nur immer wieder in Italien, sondern auch in
Frankreich und den Niederlanden, 1557 sogar in London und 1560

in Toledo treffen, dieser Tätigkeit als Politiker auch Titel und
Würden. Philipp II. von Spanien hat ihn 1557 in London zum
Ritter geschlagen und gleichzeitig zum Oberst ernannt. Papst
Paul IV. verlieh ihm überdies 1559 den Titel eines eques auratus.
Aber derartige Diplome waren damals in Uri keine Seltenheit. Und
während ein Peter Apro seinen militärischen Rang auf dem Schlachtfelde

erkämpft hatte, war Walter Roll nur ein „politischer" Oberst.
Da sein einziger Versuch, seinen militärischen Rang 1574 durch
kriegerische Lorbeeren zu legitimieren ziemlich kläglich endete10,

10 Zur Unterstützung des Herzogs Alba führte Walter Roll 1754, im Dienste
des Königs Philipp II. von Spanien, ein Regiment von 4000 Söldnern, vorwiegend

aus der Innerschweiz, gegen die Geusen nach den Niederlanden. Zufolge
Differenzen mit der spanischen Generalität kehrte er nach ungefähr einem
halben Jahre, mit einem Verlust von 400 Mann in die Heimat zurück. Laut
Bürgerhaus in Uri, Ausg. 1910, S. XXIX, schrieb der Zürcher Antistes Heinrich
Bullinger darüber in seinem Tagebuch: „Zu Uri was ein Schriber, der Roll
genannt, us dem (ein) Ritter worden was; der was gut hispanisch und brach uff
etliche Fändli und fürt si wider aller Eidtgnossen Willen in das Niderland
13. Maii und kam diser hispanisch Fasel widerumb heimb 14. Septembris; Vil
warend gestorben und hattend nüt usgricht. Dem Ritter oder Schriber Rollen
beschach nie nüt umb sinen Fräfel." Wohlwollender bespricht M. May in seiner
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so mußte es seine Landsleute fast komisch anmuten, daß der
„Schriber" sich ausgerechnet in Stahl und Eisen gehüllt porträtieren

ließ11.

Wahrscheinlich dürfte, angesichts der Tatsache, daß Walter
Roll durch Politik und Handel sich sehr rasch ein bedeutendes

Vermögen erwarb, ein gewisser Neid an seiner Unpopularität
mitschuldig gewesen sein und ihm den Zugang zu den eigentlichen
Ehrenstellen des Landes Uri verwehrt haben. Sogar sein
Hauptverdienst um Uri, die erfolgreichen Bemühungen um die Gründung

des ersten Kapuzinerklosters herwärts der Alpen, in Altdorf,
vermochte die ablehnende Einstellung seiner Landsleute nicht zu
ändern. Dabei war er, wenn auch nicht der Stifter des Klosters,
so doch dessen eifriger Förderer. Auf eigene Kosten hat er das

bestehende Kirchlein Allerheiligen durch einen Um- oder Neubau

zur Klosterkirche gestaltet. Ein geschmackvolles Epitaph an der
Fassade dieser Kirche zeugt daher noch heute für Walter Rolls
besondere Verdienste um diese Stiftung12.

,.Histoire militaire..." (1787), Bd. VJI, S. 166, diesen ersten Feldzug eidg.
Truppen in spanischen Diensten: „En 1574, les cantons d'Uri, d'Unterwalden &
de Zug, accordèrent au roi d'Espagne la levée d'un régiment de 4000 hommes,
composé de dix enseignes, chacune de 400 hommes. Ce régiment fut
commende par Valther de Roll, du canton d'Uri ; devait servir en Flandres, & à

peine arrivé dans ce pays, il se distingua par plusieurs actions pleines de
valeurs ; mais choqué de divers traits de hauteur Espagnole, le colonell de Roll
eut à ce sujet une dispute fort vive avec dorn Louis de Réquésens, grand
commandeur de Castille, & gouverneur général des Pays-Bas. A la suite de ce
différend, le régiment de Roll fut licencié, & revint en Suisse à la fin de cette
année."

11 Eine anschauliche Charakterschilderung von Walter Roll finden wir bei
(Landammann) G(ustav) Muheim: Die Tagsatzungsgesandten von Uri, II. Abteilung:

1517—1600 im 16. urneìischen Neujahrsblatt, S. 116 ff. Ebenso bei Dr. Th.
von Liebenau, in Festgabe auf die Eröffnung des Histor. Museums von Uri
(1906), S. 30 ff. Begreiflicherweise mußten diese beiden Autoren sich auf den

damaligen Stand der Forschung stützen, so daß verschiedene Ungenauigkeiten
unterliefen. Ernst Walder, Anm. 3, behandelt leider nur einen Abschnitt von
Rolls Wirksamkeit, kann sich aber auf seine eingehenden Forschungen stützen
und wertvolle, neue Gesichtspunkte, sowie bisher unbekannte Tatsachen belegen.

12 Die schöne Inschrift in beinahe klassischem Latein auf diesem
Epitaph lautet: „AD DEI OPT MAX GLORIAM BEATEQVE DEIPATRE /SEMPER

VIRGINIS MARIE AC OMNIVM SANCTOR / HONOREM SANCTEQVE
ECCLESIE CATOLICAE / EXALTATIONEM FIDEIQVE PROPAGATIONEM /
CVALTERVS A ROLL AEQVES AVRATVS EREXIT / AC ORDINI FRATRVM
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